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RS OGH 1966/9/6 8Ob234/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.09.1966

Norm

ABGB §149

Rechtssatz

Keine mangelnde Eignung des Vaters zum Vermögensverwalter, wenn er sich weigert, Goldstücke, soweit ihre

Veräußerung nicht notwendig ist, um Schulden zu tilgen, zu verkaufen, um damit mündelsichere Wertpapiere

anzuscha4en. Nur dann wäre eine solche Unfähigkeit anzunehmen, wenn ungeachtet der stetigen Geldverdünnung

ein Aufkommen stärkerer inflationistischer Tendenzen auf dem Wertpapiermarkt auszuschließen wäre.
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